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1.  
Bekanntmachung  

 
Bauleitplanung der Stadt Nordhausen  
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 101C „3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 101 – 
Halbinsel-Sundhäuser See“ der Stadt Nordhausen 
Hier: Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gemäß § 2 (1) BauGB und der frühzeitigen 

Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 (1) BauGB 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen hat in seiner Sitzung am 14.07.2021 die Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 101C „3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 101 – Halbinsel-Sundhäuser See“ 
beschlossen und das gesetzlich erforderliche Planverfahren gemäß Baugesetzbuch (BauGB) damit 
eingeleitet. Der räumliche Geltungsbereich der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 101C ist aus dem 
mitveröffentlichten Übersichtsplan ersichtlich. Gemäß § 2 (1) BauGB i.d.z.Z.g.F. wird dieser Beschluss 
hiermit bekannt gemacht. 

Der festgesetzte räumliche Geltungsbereich des BP Nr. 101C befindet sich östlich der Bundesstraße 4 
(Helmestraße), südwestlich des Forellensees und nordwestlich der Betonstraße. Der Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes Nr. 101C überlagert den rechtsverbindlichen Bebauungsplan Nr. 101A „1. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 101 Halbinsel – Sundhäuser See“ der Stadt Nordhausen und stellt dessen Änderung 
dar. Der Geltungsbereich ist aus dem mitveröffentlichten Übersichtsplan ersichtlich. 

 
Wesentliches Ziel der Planung: 

Die Stadt Nordhausen beabsichtigt mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 101C die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, um die weitere städtebauliche Entwicklung der Stadt im 
Bereich des Sundhäuser Sees und des südlichen Forellensees für künftige Wohnnutzungen sowie für 
Vorhaben zur Freizeit- und Erholungsnutzung (Campingplatz und Ferienhäuser) nach den Vorgaben des 
Baugesetzbuches vorzubereiten, zu ordnen und zu sichern.  

Der Flächennutzungsplan wird im Parallelverfahren gemäß § 8 (3) BauGB geändert. 

Als umweltbezogene Informationen für das Planverfahren sind zurzeit verfügbar: Regionaler 
Raumordnungsplan Nordthüringen (RP-NT 2012), der wirksame Flächennutzungsplan der Stadt 
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Nordhausen, der Vorentwurf des Umweltberichts mit integriertem Grünordnungsplan sowie 
Artenschutzfachbeitrag und die Schalltechnische Untersuchung. 

Gemäß § 3 (1) BauGB in der zuletzt gültigen Fassung ist die Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und 
Zwecke der Planung, sich wesentlich unterscheidende Lösungen, die für die Neugestaltung oder 
Entwicklung eines Gebiets in Betracht kommen, und die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung 
frühzeitig öffentlich zu unterrichten. Ziel ist es der Öffentlichkeit die Möglichkeit zur Äußerung und Erörterung 
zu geben. Dazu werden der Vorentwurf des BP Nr. 101C, dessen Begründung inkl. Anlagen, der 
Umweltbericht mit integriertem Grünordnungsplan und der Artenschutzfachbeitrag öffentlich ausgelegt in 
der Zeit:  

vom 03.04.2023 bis einschließlich 05.05.2023  

im Flur des Amtes für Stadtentwicklung, 99734 Nordhausen, Markt 1, Stadthaus, 2. OG, während der 
Öffnungszeiten 

Montag  von 8.30 bis 15.30 Uhr 
Dienstag  von 8.30 bis 15.30 Uhr 
Mittwoch  von 8.30 bis 15.00 Uhr 
Donnerstag  von 8.30 bis 18.00 Uhr 
Freitag  von 8.30 bis 12.00 Uhr 

 
Während der Zeit der Öffentlichkeitsbeteiligung stehen die Planunterlagen ebenfalls unter 
https://www.nordhausen.de/rathaus/ausschreibungen.php zum Download bereit.  

Fachliche und inhaltliche Erörterungen und Auskünfte zur o.a. Planung sind innerhalb der Öffnungszeiten 
oder nach gesonderter Terminabsprache möglich. Stellungnahmen können von jedermann während der 
Auslegungsfrist vorgebracht werden.  

Die gemäß § 3 (2) BauGB durchzuführende öffentliche Auslegung der o.a. Planunterlagen mit 
Begründung der Stadt Nordhausen ist hiervon nicht betroffen. Ort und Zeitpunkt dieser Auslegung 
werden rechtzeitig bekannt gegeben.  
 
Nordhausen, den 24.03.2023 
 
gez. Kai Buchmann 
Oberbürgermeister 
 
Hinweise 

Bei der Abgabe von Stellungnahmen ist die Angabe der Anschrift des Verfassers zweckmäßig. Eine 
Mitteilung des Abwägungsergebnisses ist anderenfalls nicht möglich. Ohne Zuordnung der Stellungnahme 
kann die Einschätzung der Betroffenheit privater Belange erschwert sein. 

Mit der Abgabe der Stellungnahme werden die personenbezogenen Daten ausschließlich zum Zwecke der 
Durchführung des Bebauungsplanverfahrens verarbeitet. Über die eingegangenen Stellungnahmen wird 
ggf. in öffentlicher Sitzung des Stadtrates beraten und entschieden bzw. können diese in weiteren 
Verfahrensschritten Bestandteil einer öffentlichen Auslegung werden. 

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt auf Grundlage § 3 BauGB in Verbindung mit Art. 6 
(1) Buchstabe e DSGVO sowie § 16 (1) ThürDSG. In Umsetzung der  
Informationspflichten der EU- Datenschutzgrundverordnung finden sich die weiterführenden 
Datenschutzinformationen sowohl unter dem entsprechenden Beteiligungsverfahren auf 
www.nordhausen.de/rathaus/ausschreibungen.php als auch in den ausliegenden Verfahrens-unterlagen. 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der 
Beschlussfassung der Stadt Nordhausen unberücksichtigt bleiben können. 

https://www.nordhausen.de/rathaus/ausschreibungen.php
www.nordhausen.de/rathaus/ausschreibungen.php
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Die gemäß § 3 (2) BauGB durchzuführende öffentliche Auslegung der o.a. Planunterlagen mit Begründung 
der Stadt Nordhausen ist hiervon nicht betroffen. Ort und Zeitpunkt dieser Auslegung werden rechtzeitig 
bekannt gegeben. 

Einwendungen, die eine Person oder eine Vereinigung im Sinne des § 4 Abs. 3 Satz 1 Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetz (UmwRG) erstmals im Rechtsbehelfsverfahren erhebt, bleiben unberücksichtigt, wenn 
die erstmalige Geltendmachung im Rechtsbehelfsverfahren missbräuchlich oder unredlich ist. 

Ein Antrag nach § 47 VwGO (Normenkontrollantrag) ist unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen geltend 
gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht 
wurden, aber hätten geltend gemacht werden können. 
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2.  
Bekanntmachung 

 
Bauleitplanung der Stadt Nordhausen  
Aufstellung der 5. Änderung des wirksamen Flächennutzungsplanes (Sundhäuser See) der Stadt 
Nordhausen 
Hier: Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gemäß § 2 (1) BauGB und der frühzeitigen 

Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 (1) BauGB 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen hat in seiner Sitzung am 23.02.2022 die Aufstellung der 5. Änderung 
des wirksamen Flächennutzungsplanes (Sundhäuser See) beschlossen und das gesetzlich erforderliche 
Planverfahren gemäß Baugesetzbuch (BauGB) damit eingeleitet. Der Änderungsbereich des im übrigen 
fortgeltenden Flächennutzungsplanes ist aus dem mitveröffentlichten Übersichtsplan ersichtlich. Gemäß § 
2 (1) BauGB i.d.z.Z.g.F. wird dieser Beschluss hiermit bekannt gemacht. 
 

Der räumliche Geltungsbereich hat eine Größe von ca. 63 ha und befindet sich östlich der Bundesstraße 4 
(Helmestraße), südwestlich des Forellensees und nordwestlich der Betonstraße. Der Geltungsbereich der 
5. Änderung (Sundhäuser See) des Flächennutzungsplanes der Stadt Nordhausen ist im Wesentlichen 
identisch mit der Fläche der aktuell wirksamen 1. Änderung (Sundhäuser See) des Flächennutzungsplanes 
der Stadt Nordhausen und stellt deren Änderung dar. Der Geltungsbereich ist aus der mitveröffentlichen 
Planskizze ersichtlich. 
 
Wesentliches Ziel der Planung: 

Die Stadt Nordhausen beabsichtigt mit der Aufstellung der 5. Änderung des wirksamen 
Flächennutzungsplanes (Sundhäuser See) die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Aufstellung eines 
im Parallelverfahren gemäß § 8 (3) BauGB aufzustellenden Bebauungsplanes zu schaffen, um die weitere 
städtebauliche Entwicklung der Stadt im Bereich des Sundhäuser Sees und des südlichen Forellensees 
innerhalb des Änderungsbereich des im übrigen fortgeltenden Flächennutzungsplanes für künftige 
Wohnnutzungen sowie für Vorhaben zur Freizeit- und Erholungsnutzung (Campingplatz und Ferienhäuser) 
nach den Vorgaben des Baugesetzbuches vorzubereiten, zu ordnen und zu sichern. 

 

Als umweltbezogene Informationen für das Planverfahren sind zurzeit verfügbar: Regionaler 
Raumordnungsplan Nordthüringen (RP-NT 2012), der wirksame Flächennutzungsplan der Stadt 
Nordhausen und der Vorentwurf des Umweltberichts. 

 

Gemäß § 3 (1) BauGB in der zuletzt gültigen Fassung ist die Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und 
Zwecke der Planung, sich wesentlich unterscheidende Lösungen, die für die Neugestaltung oder 
Entwicklung eines Gebiets in Betracht kommen, und die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung 
frühzeitig öffentlich zu unterrichten. Ziel ist es der Öffentlichkeit die Möglichkeit zur Äußerung und Erörterung 
zu geben. Dazu wird der Vorentwurf der 5. Änderung des wirksamen Flächennutzungsplanes und seine 
Begründung öffentlich ausgelegt in der Zeit:  

vom 03.04.2023 bis einschließlich 05.05.2023 

im Flur des Amtes für Stadtentwicklung, 99734 Nordhausen, Markt 1, Stadthaus, 2. OG, während der 
Öffnungszeiten 

Montag  von 8.30 bis 15.30 Uhr 
Dienstag  von 8.30 bis 15.30 Uhr 
Mittwoch  von 8.30 bis 15.00 Uhr 
Donnerstag  von 8.30 bis 18.00 Uhr 
Freitag  von 8.30 bis 12.00 Uhr 
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Während der Zeit der Öffentlichkeitsbeteiligung stehen die Planunterlagen ebenfalls unter 
https://www.nordhausen.de/rathaus/ausschreibungen.php zum Download bereit.  

Fachliche und inhaltliche Erörterungen und Auskünfte zur o.a. Planung sind innerhalb der Öffnungszeiten 
oder nach gesonderter Terminabsprache möglich. Stellungnahmen können von jedermann während der 
Auslegungsfrist vorgebracht werden.  

 

Die gemäß § 3 (2) BauGB durchzuführende öffentliche Auslegung der o.a. Planunterlagen mit 
Begründung der Stadt Nordhausen ist hiervon nicht betroffen. Ort und Zeitpunkt dieser Auslegung 
werden rechtzeitig bekannt gegeben.  
 
Nordhausen, den 24.03.2023 
 
gez. Kai Buchmann 
Oberbürgermeister 
 
Hinweise 

Bei der Abgabe von Stellungnahmen ist die Angabe der Anschrift des Verfassers zweckmäßig. Eine 
Mitteilung des Abwägungsergebnisses ist anderenfalls nicht möglich. Ohne Zuordnung der Stellungnahme 
kann die Einschätzung der Betroffenheit privater Belange erschwert sein. 

Mit der Abgabe der Stellungnahme werden die personenbezogenen Daten ausschließlich zum Zwecke der 
Durchführung des Bebauungsplanverfahrens verarbeitet. Über die eingegangenen Stellungnahmen wird 
ggf. in öffentlicher Sitzung des Stadtrates beraten und entschieden bzw. können diese in weiteren 
Verfahrensschritten Bestandteil einer öffentlichen Auslegung werden. 

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt auf Grundlage § 3 BauGB in Verbindung mit Art. 6 
(1) Buchstabe e DSGVO sowie § 16 (1) ThürDSG. In Umsetzung der Informations- 
pflichten der EU- Datenschutzgrundverordnung finden sich die weiterführenden Datenschutzinformationen 
sowohl unter dem entsprechenden Beteiligungsverfahren auf 
www.nordhausen.de/rathaus/ausschreibungen.php als auch in den ausliegenden Verfahrens-unterlagen. 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der 
Beschlussfassung der Stadt Nordhausen unberücksichtigt bleiben können. 

Die gemäß § 3 (2) BauGB durchzuführende öffentliche Auslegung der o.a. Planunterlagen mit Begründung 
der Stadt Nordhausen ist hiervon nicht betroffen. Ort und Zeitpunkt dieser Auslegung werden rechtzeitig 
bekannt gegeben. 

Einwendungen, die eine Person oder eine Vereinigung im Sinne des § 4 Abs. 3 Satz 1 Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetz (UmwRG) erstmals im Rechtsbehelfsverfahren erhebt, bleiben unberücksichtigt, wenn 
die erstmalige Geltendmachung im Rechtsbehelfsverfahren missbräuchlich oder unredlich ist. 

Ein Antrag nach § 47 VwGO (Normenkontrollantrag) ist unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen geltend 
gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht 
wurden, aber hätten geltend gemacht werden können. 
 

https://www.nordhausen.de/rathaus/ausschreibungen.php
www.nordhausen.de/rathaus/ausschreibungen.php
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3.  
Beschlüsse der 26. Sitzung des Stadtrates der Stadt Nordhausen am 30. November 2022 

 
Öffentlicher Teil: 
 
Beschluss: BV/1112/2022 
Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2021 der Stadt Nordhausen 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2021 der 
Stadt Nordhausen. 
  
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 26 Ablehnung: 0 Enthaltung: 0 
 
Beschluss: BV/1113/2022 
Entlastung des Oberbürgermeisters und der Beigeordneten zum Jahresabschlusss 2021 der Stadt 
Nordhausen  
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
 
Für den Jahresabschluss 2021 der Stadt Nordhausen werden auf Grundlage des uneingeschränkten 
Prüfungsvermerks des Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises Nordhausen 
 
 der Oberbürgermeister, Herr Kai Buchmann, 
 die Bürgermeisterin, Frau Jutta Krauth, sowie 
 die ehrenamtlichen Beigeordneten, Herr Michael Kramer und Herr Peter Uhley, 
 soweit sie den Oberbürgermeister vertreten haben, 
 
entlastet. 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 23 Ablehnung: 0 Enthaltung: 0 
 
Beschluss: BV/1110/2022 
Widerspruch gegen den Bescheid zur Festsetzung der Kreisumlage 2022 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen genehmigt die Einlegung des Widerspruchs (Schreiben vom 
10.10.2022) gegen den Bescheid zur Festsetzung der Kreisumlage 2022 des Landkreises Nordhausen 
vom 05.10.2022. 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 26 Ablehnung: 0 Enthaltung: 0 
 
Beschluss: ANT/1157/2022  
Antrag der CDU-Fraktion vom 15.11.2022 in der geänderten Fassung vom 30.11.2022: Keine Besetzung 
bzw. Ausschreibung offener Stellen 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt:  
 
Nach § 60 Thüringer Kommunalordnung wird der Oberbürgermeister beauftragt, eine 
Nachtragshaushaltssatzung zu erstellen, in der der Stellenplan limitiert ist, in dem unbesetzte Stellen nicht 
besetzt werden und keine Beförderungen oder Höhergruppierungen möglich sind, ausgenommen 
tarifliche Erhöhung. 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 13 Ablehnung: 8 Enthaltung: 5 
 
Beschluss: BV/1134/2022 
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Stadtwerke Nordhausen – Holding für Versorgung und Verkehr GmbH – Wirtschaftsplan 2023 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt:  
 
Der Oberbürgermeister wird ermächtigt, in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Nordhausen – 
Holding für Versorgung und Verkehr GmbH dem anliegenden Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2023 
zuzustimmen. 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 20 Ablehnung: 1 Enthaltung: 5 
 
Beschluss: BV/1117/2022  
Berufsbildungszentrum Nordhausen gGmbH – Wirtschaftsplan 2023 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt:  
 
Der Oberbürgermeister wird ermächtigt, in der Gesellschafterversammlung der Berufsbildungszentrum 
Nordhausen gGmbH dem anliegenden Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2023 zuzustimmen.   
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 26 Ablehnung: 0 Enthaltung: 0 
 
Beschluss: BV/1127/2022 
Südharzwerke Nordhausen – Entsorgungsgesellschaft mbH – Wirtschaftsplan 2023 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
 

1. Der Oberbürgermeister wird ermächtigt, in den Gesellschafterversammlungen der Stadtwerke 
Nordhausen – Holding für Versorgung und Verkehr GmbH sowie der Südharzwerke Nordhausen – 
Entsorgungsgesellschaft mbH dem anliegenden Wirtschaftsplan der Südharzwerke Nordhausen – 
Entsorgungsgesellschaft mbH des Wirtschaftsjahres 2023 zuzustimmen. 
 

2. Von der Beschlussfassung nicht umfasst sind die Kreditaufnahmen. Diese werden dem Stadtrat in 
einer gesonderten Beschlussvorlage entsprechend § 74 Abs. 1 ThürKO vorgelegt, dies gilt bis zum 
Inkrafttreten der Haushaltssatzung der Stadt Nordhausen für das Haushaltsjahr 2023. 

 
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 26 Ablehnung: 0 Enthaltung: 0 
 
Beschluss: BV/1128/2022 
Windpark Uthleben GmbH & Co. KG – Wirtschaftsplan 2023 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
 
Der Oberbürgermeister wird ermächtigt, in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Nordhausen – 
Holding für Versorgung und Verkehr GmbH dem anliegenden Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2023 
der Windpark Uthleben GmbH & Co. KG zuzustimmen.  
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 26 Ablehnung: 0 Enthaltung: 0 
Beschluss: BV/1129/2022 
Stadtwerke Nordhausen – Managementgesellschaft für Erneuerbare Energien mbH – Wirtschaftsplan 
2023 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
 
Der Oberbürgermeister wird ermächtigt, in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Nordhausen – 
Holding für Versorgung und Verkehr GmbH dem anliegenden Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2023 
der Stadtwerke Nordhausen – Managementgesellschaft für Erneuerbare Energien mbH zuzustimmen.  
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Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 26 Ablehnung: 0 Enthaltung: 0  
 
Beschluss: BV/1126/2022  
Verkehrsbetriebe Nordhausen GmbH – Wirtschaftsplan 2023 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
 

1. Der Oberbürgermeister wird ermächtigt, in den Gesellschafterversammlungen der Stadtwerke 
Nordhausen - Holding für Versorgung und Verkehr GmbH sowie der Verkehrsbetriebe Nordhausen 
GmbH dem anliegenden Wirtschaftsplan der Verkehrsbetriebe Nordhausen GmbH des 
Wirtschaftsjahres 2023 zuzustimmen.  

 
2. Von der Beschlussfassung nicht umfasst sind die Kreditaufnahmen. Diese werden dem Stadtrat in 

einer gesonderten Beschlussvorlage entsprechend § 74 Abs. 1 ThürKO vorgelegt, dies gilt bis zum 
Inkrafttreten der Haushaltssatzung der Stadt Nordhausen für das Haushaltsjahr 2023. 

 
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 26 Ablehnung: 0 Enthaltung: 0 
 
Beschluss: BV/1125/2022  
Badehaus Nordhausen GmbH – Wirtschaftsplan 2023 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
 
Der Oberbürgermeister wird ermächtigt, in der Gesellschafterversammlung der Badehaus Nordhausen 
GmbH dem anliegenden Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2023 zuzustimmen. 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 26 Ablehnung: 0 Enthaltung: 0 
 
Beschluss: BV/1130/2022 
Energieversorgung Nordhausen GmbH – Wirtschaftsplan 2023 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
 

1. Der Oberbürgermeister als bevollmächtigter Vertreter der Stadtwerke Nordhausen – Holding für 
Versorgung und Verkehr GmbH in der Gesellschafterversammlung der Energieversorgung 
Nordhausen GmbH wird ermächtigt, dem anliegenden Wirtschaftsplan der Energieversorgung 
Nordhausen GmbH des Wirtschaftsjahres 2023 zuzustimmen. 
 

2. Von der Beschlussfassung nicht umfasst ist die Kreditaufnahme. Diese wird dem Stadtrat mit einer 
gesonderten Beschlussvorlage entsprechend § 74 Abs. 1 ThürKO vorgelegt, dies gilt bis zum 
Inkrafttreten der Haushaltssatzung der Stadt Nordhausen für das Haushaltsjahr 2023. 

 
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 26 Ablehnung: 0 Enthaltung: 0 
 
Beschluss: BV/1131/2022 
Nordhausen Netz GmbH – Wirtschaftsplan 2023 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt:  
 

1. Der Oberbürgermeister als bevollmächtigter Vertreter der Stadtwerke Nordhausen - Holding für 
Versorgung und Verkehr GmbH in der Gesellschafterversammlung der Energieversorgung 
Nordhausen GmbH wird ermächtigt, dem anliegenden Wirtschaftsplan der Nordhausen Netz 
GmbH des Wirtschaftsjahres 2023 zuzustimmen. 
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2. Von der Beschlussfassung nicht umfasst ist die Kreditaufnahme. Diese wird dem Stadtrat mit einer 
gesonderten Beschlussvorlage entsprechend § 74 Abs. 1 ThürKO vorgelegt, dies gilt bis zum 
Inkrafttreten der Haushaltssatzung der Stadt Nordhausen für das Haushaltsjahr 2023. 

 
 Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 26 Ablehnung: 0 Enthaltung: 0 
 
Beschluss: BV/1132/2022 
EVN-Biomethan GmbH – Wirtschaftsplan 2023 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
 
Der Oberbürgermeister als bevollmächtigter Vertreter der Stadtwerke Nordhausen – Holding für 
Versorgung und Verkehr GmbH in der Gesellschafterversammlung der Energieversorgung Nordhausen 
GmbH wird ermächtigt, dem anliegenden Wirtschaftsplan der Energieversorgung Nordhausen – 
Biomethan GmbH des Wirtschaftsjahres 2023 zuzustimmen. 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 26 Ablehnung: 0 Enthaltung: 0 
 
Beschluss: BV/1136/2022  
EVN-Biomethan GmbH – Bestellung der Geschäftsführerin 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt:  
 
Der Oberbürgermeister der Stadt Nordhausen als bevollmächtigter Vertreter der Stadtwerke Nordhausen – 
Holding für Versorgung und Verkehr in der Gesellschafterversammlung der Energieversorgung 
Nordhausen GmbH wird ermächtigt, der Bestellung von Frau Jana Zöller als Geschäftsführerin der 
Energieversorgung Nordhausen – Biomethan GmbH mit Wirkung ab 01.01.2023 zuzustimmen. 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 26 Ablehnung: 0 Enthaltung: 0 
 
Beschluss: BV/1116/2022 
Städtische Wohnungsbaugesellschaft mbH Nordhausen – Wirtschaftsplan 2023 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
 
Der Oberbürgermeister wird ermächtigt, in der Gesellschafterversammlung der Städtische 
Wohnungsbaugesellschaft mbH Nordhausen dem anliegenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 
2023 zuzustimmen. 
 
Von der Beschlussfassung nicht umfasst sind die Kreditaufnahmen. Diese werden dem Stadtrat in einer 
gesonderten Beschlussvorlage entsprechend § 74 Abs. 1 ThürKO vorgelegt, dies gilt bis zum Inkrafttreten 
der Haushaltssatzung der Stadt Nordhausen für das Haushaltsjahr 2023. 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 25 Ablehnung: 1 Enthaltung: 0   
 
Beschluss: BV/1115/2022  
SWG Objektmanagement GmbH Nordhausen – Wirtschaftsplan 2023 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
 
Der Oberbürgermeister wird ermächtigt, in der Gesellschafterversammlung der Städtische 
Wohnungsbaugesellschaft mbH Nordhausen dem anliegenden Wirtschaftsplan der SWG 
Objektmanagement GmbH Nordhausen für das Wirtschaftsjahr 2023 zuzustimmen. 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 26 Ablehnung: 0 Enthaltung: 0 
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Beschluss: BV/1118/2022 
Südharz Klinikum Nordhausen gemeinnützige GmbH – Wirtschaftsplan 2023 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
Der Oberbürgermeister wird ermächtigt, in der Gesellschafterversammlung der Südharz Klinikum 
Nordhausen gemeinnützige GmbH dem anliegenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 
zuzustimmen. 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 23 Ablehnung: 0 Enthaltung: 3  
 
Beschluss: BV/1119/2022 
Medizinisches Versorgungszentrum Nordhausen gGmbH – Wirtschaftsplan 2023 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
 
Der Oberbürgermeister der Stadt Nordhausen wird ermächtigt, in der Gesellschafterversammlung der 
Südharz Klinikum Nordhausen gemeinnützige GmbH dem anliegenden Wirtschaftsplan für das 
Wirtschaftsjahr 2023 der Medizinisches Versorgungszentrum Nordhausen gemeinnützige GmbH 
zuzustimmen.  
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 26 Ablehnung: 0 Enthaltung: 0 
 
Beschluss: BV/1120/2022 
Medizinisches Versorgungszentrum Eichsfeld gGmbH – Wirtschaftsplan 2023 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
 
Der Oberbürgermeister der Stadt Nordhausen wird ermächtigt, in der Gesellschafterversammlung der 
Südharz Klinikum Nordhausen gemeinnützige GmbH dem anliegenden Wirtschaftsplan für das 
Wirtschaftsjahr 2023 der Medizinisches Versorgungszentrum Eichsfeld gemeinnütizge GmbH 
zuzustimmen. 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 24 Ablehnung: 0 Enthaltung: 2 
 
 
Beschluss: BV/1121/2022 
Medizinisches Versorgungszentrum Kyffhäuser gGmbH – Wirtschaftsplan 2023 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
 
Der Oberbürgermeister der Stadt Nordhausen wird ermächtigt, in der Gesellschafterversammlung der 
Südharz Klinikum Nordhausen gemeinnützige GmbH, dem anliegenden Wirtschaftsplan für das 
Wirtschaftsjahr 2023 der Medizinisches Versorgungszentrum Kyffhäuser gemeinnützige GmbH 
zuzustimmen. 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 25 Ablehnung: 0 Enthaltung: 1 
 
Beschluss: BV/1133/2022 
Verkehrsbetriebe Nordhausen GmbH – Öffentlicher Dienstleistungsauftrag (ÖDA) über die Durchführung 
des öffentlichen Straßenpersonennahverkehrs mit Straßenbahnen und Kraftfahrzeugen im Landkreis und 
in der Stadt Nordhausen 2018 – 2032 – anteilige Ausgleichszahlung aus dem städtischen Haushalt für 
das Geschäftsjahr 2023 
  
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
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Der Oberbürgermeister wird ermächtigt, der Ausgleichszahlung gemäß dem Öffentlichen 
Dienstleistungsauftrag (ÖDA) über die Durchführung des öffentlichen Straßenpersonennahverkehrs mit 
Straßenbahnen und Kraftfahrzeugen im Landkreis und in der Stadt Nordhausen 2018 bis 2032 bis zu einer 
Höhe von 736 T€ für das Geschäftsjahr 2023 aus dem städtischen Haushalt an die Verkehrsbetriebe 
Nordhausen GmbH zuzustimmen. 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 22 Ablehnung: 1 Enthaltung: 3 
 
Beschluss: BV/0713/2021-1 
9. Änderung zum Öffentlichen Dienstleistungsauftrag über die Durchführung des öffentlichen 
Straßenpersonennahverkehrs mit Straßenbahnen und Kraftfahrzeugen im Landkreis und der Stadt 
Nordhausen (ÖDA) 2018 – 2032 – Änderung der Taktzeit Straßenbahn 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
 
Der Oberbürgermeister wird ermächtigt, der Verlängerung der Evaluierung des 15-Minuten-Taktes im 
Straßenbahnverkehr um ein Jahr zuzustimmen. 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 19 Ablehnung: 3 Enthaltung: 4  
 
Beschluss: BV/1023/2022 
Bestellung der Mitglieder für den Vorstand der „Bürgerstiftung Park Hohenrode“ 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
 
Der Beschluss BV/0648/2017 vom 29.03.2017 über das Ausbauprogramm für die Erschließung des 
Wohnungsbaustandortes „Quartier Rosenmühle“ nördlich der Rosengasse in Nordhausen wird 
aufgehoben.  
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 26 Ablehnung: 0 Enthaltung: 0 
 
Beschluss: BV/1106/2022 
Unterstützung der TSG Krimderode e. V. – Übernahme der Betriebskosten im Jahr 2022 für die Sporthalle 
Krimderode 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
 
die Gewährung einer freiwilligen Zuwendung an die TSG Krimderode e. V. in Höhe von  
9.814,20 € auf Grundlage der Aufgaben im eigenen Wirkungskreis nach § 2 ThürKO. 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 20 Ablehnung: 0 Enthaltung: 6 
 
Beschluss: BV/1143/2022 
Fortführung der Jugendarbeit in den Jugendzentren Salza/Krimderode und Nordhausen-Ost im Jahr 2023 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
 
In Umsetzung der im Ausschuss für Generationen, Bildung und Sport beschlossenen Strategie und im 
Einvernehmen mit dem Jugendförderplan des Landkreises 2023 – 2027 wird die Weiterführung der 
Förderung der bereits etablierten Jugendzentren in Nordhausen-Ost und Salza/Krimderode fortgesetzt. 
 
Die Stadt Nordhausen fördert die gemeinnützigen Träger der Jugendarbeit 
 

 SJD „Die Falken“, Kreisverband Nordhausen in Höhe von 107.500 € und den 
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 Kreisjugendring Nordhausen e. V. in Höhe von 172.000 € 
 
Im Förderzeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023. 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 16 Ablehnung: 4 Enthaltung: 6 
 
Beschluss: BV/1137/2022 
Verträge zur Betreibung und Finanzierung der Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft in der Stadt 
Nordhausen – Evaluierung 2022 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
 
Der Oberbürgermeister wird ermächtigt, den anliegenden Mustervertrag zur Betreibung und Finanzierung 
der Kindertageseinrichtungen in der Stadt Nordhausen mit den freien Trägern abzuschließen.  
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 26 Ablehnung: 0 Enthaltung: 0 
 
Beschluss: BV/1108/2022 
Vertrag über die Bewirtschaftung des öffentlichen Parkraums in der Stadt Nordhausen 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
 
Der Vertrag mit der Badehaus GmbH über die Bewirtschaftung des öffentlichen Parkraumes in der Stadt 
Nordhausen vom 09.12.2020, zuletzt geändert am 17.12.2021, soll zum 31.12.2022 aufgehoben werden. 
 
Gleichzeitig tritt der als Anlage beigefügte neu erarbeitete Vertrag über die Bewirtschaftung des 
öffentlichen Parkraumes in der Stadt Nordhausen zum 01.01.2023 in Kraft.  
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 26 Ablehnung: 0 Enthaltung: 0 
 
Beschluss: BV/1148/2022 
2. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Nutzung der Friedhöfe der 
Stadt Nordhausen (Friedhofsgebührensatzung NdhFriedhGebS) 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt die als Anlage beigefügte 2. Satzung zur Änderung der 
Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Nutzung der Friedhöfe der Stadt Nordhausen 
(Friedhofsgebührensatzung Ndh FriedhGebS). 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 26 Ablehnung: 0 Enthaltung: 0 
 
Beschluss: BV/1149/2022 
Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 84C „1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 84A“ (Ehem. 
Heizkraftwerk) der Stadt Nordhausen 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
 
 
10.1 die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 84C „1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 84A“ (Ehem. 

Heizkraftwerk) der Stadt Nordhausen auf der Grundlage von § 1 (3) und § 2 (1) BauGB.  
 

Der festgesetzte räumliche Geltungsbereich befindet sich östlich des Werkstandortes der Fa. 
FEUER powertrain GmbH & CO. KG und südlich der Rothenburgstraße. Dieser ist nicht 
deckungsgleich mit dem Geltungsbereich des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes Nr. 84A 
„Ehemaliges Heizkraftwerk" der Stadt Nordhausen, überplant jedoch einen Teilbereich dessen. Der 



Seite | 14           24.03.2023 

 © Stadtverwaltung Nordhausen 
 

genaue Geltungsbereich ist dem beiliegenden Übersichtsplan zu entnehmen. Die Anlage ist 
Bestandteil des Beschlusses.  

 
10.2 Die Nr. 84C „1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 84A“ (Ehem. Heizkraftwerk) soll im 

beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB (Bebauungsplan der Innenentwicklung) und somit 
ohne Umweltprüfung gemäß § 2 (4) BauGB, Umweltbericht nach § 2a BauGB, Angaben nach § 3 
(2) Satz 2 BauGB und zusammenfassender Erklärung nach § 10a BauGB durchgeführt werden.  
Von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 (1) und § 4 (1) BauGB wird gemäß § 13 
(2) Nr. 1 BauGB abgesehen. 

 
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 26 Ablehnung: 0 Enthaltung: 0 
 
Beschluss: BV/1109/2022 
Dienstleistungsvertrag über die Unterhaltung/Reinigung der Entwässerungseinrichtungen im Stadtgebiet 
Nordhausen und den Ortsteilen 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
 
Der Dienstleistungsvertrag über die Reinigung der Straßenabläufe, Kasten- und Schlitzrinnen, 
Sickerschächte sowie die Unterhaltung von Versickeranlagen vom 26.06.2016, zuletzt geändert am 
15.11.2019, soll zum 01.01.2023 entsprechend der als Anlage beigefügten 3. Änderung zum 
Dienstleistungsvertrag geändert und ergänzt werden.  
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 26 Ablehnung: 0 Enthaltung: 0 
 
Beschluss: BV/1140/2022 
Abschluss von Gestattungsverträgen zur Installation und Betriebsführung einer Photovoltaikanlage auf 
den Dachflächen der KITA „Brummkreisel“, Schumannstraße 44 und KITA „Am Frauenberg“, Am 
Frauenberg 22 in Nordhausen 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
 
Die Stadt Nordhausen wird ermächtigt, die in der Anlage beigefügten Gestattungsverträge zur Installation 
und Betriebsführung einer Photovoltaikanlage auf den Dachflächen der KITA „Brummkreisel“, 
Schumannstraße 44 und KITA „Am Frauenberg“, Am Frauenberg 22 in Nordhausen mit der 
Energieversorgung Nordhausen GmbH, Straße der Genossenschaften 93 in Nordhausen abzuschließen. 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 26 Ablehnung: 0 Enthaltung: 0 
 
Beschluss: BV/1086/2022 
Einziehung einer öffentlichen Verkehrsfläche in der Stadt Nordhausen – Sankt-Martin-Gasse (Teilfläche) - 
Ankündigung 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
 
Gemäß § 8 Thüringer Straßengesetz wird eine Teilfläche des Flustücks 92/86, Flur 2 in der Gemarkung 
Buchholz, wie im Lageplan ersichtlich (rot gekennzeichnet), in ihrer Eigenschaft als öffentliche 
Verkehrsfläche eingezogen.  
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 26 Ablehnung: 0 Enthaltung: 0 
 
Alle zu den vorstehend genannten Beschlüssen enthaltenen Anlagen stehen im 
Stadtratsinformationssystem unter www.nordhausen.de/allris. 
 
 

http://www.nordhausen.de/allris
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4. 
Beschlüsse der Sitzung des Hauptausschusses vom 21. Dezember 2022 

 
Öffentlicher Teil:  
 
Beschluss: AV/1159/2022 
Vergabe von Bauleistungen: Sanierung und Erweiterung Theater Nordhausen, Los 324-2 – 
Nichtkonstruktiver Abbruch 
 
Der Hauptausschuss der Stadt Nordhausen beschließt: 
 
Der Bauauftrag für die Baumaßnahme Sanierung und Erweiterung des Theaters - Los 324-2- 
Nichtkonstruktiver Abbruch wird an die Firma ISIK Abbruch, Neuerostraße 14 a in 49324 Melle in Höhe von 
106.549,63 € brutto erteilt. 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 6 Ablehnung: 0 Enthaltung: 0 
 
Beschluss: AV/1160/2022 
Vergabe von Bauleistungen: Sanierung und Erweiterung Theater Nordhausen, Los 471 – Demontage 
Bühnentechnik 
 
Der Hauptausschuss der Stadt Nordhausen beschließt: 
 
Der Bauauftrag für die Baumaßnahme Sanierung und Erweiterung des Theaters - Los 471 Demontage 
Bühnentechnik wird an die Firma Profil GmbH, An der Hütte 2 in 06311 Helbra in Höhe von 149.932,86 € 
brutto erteilt. 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 6 Ablehnung: 0 Enthaltung: 0 
 
Beschluss: AV/1127/2018-1 
1. Änderung des Beschlusses: Vergabe von Planungsleistungen: Grundhafter Ausbau der Straße „Zur 
Schönen Aussicht“ in Nordhausen  
 
Der Hauptausschuss der Stadt Nordhausen beschließt: 
 
Der Beschluss AV/1127/2018 zur Vergabe von Planungsleistungen für den grundhaften Ausbau der Straße 
„Zur Schönen Aussicht“ in Nordhausen wird wie folgt geändert: 
 
Der Planungsauftrag für die Planung der Verkehrsanlagen in der Straße „Zur Schönen Aussicht“, an das 
Nordthüringer Ingenieurbüro GmbH, Wallrothstraße 1 in 99734 Nordhausen in Höhe von 62.257,47 € wird 
um 52.140,80 € brutto auf insgesamt 114.398,27 € erhöht. 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 6 Ablehnung: 0 Enthaltung: 0 
 
Beschluss: AV/1172/2022 
Vergabe von Bauleistungen: Gemeinschaftsmaßnahme Erschließung „Zum Gumpetal, Schöne Aussicht“ 
 
Der Hauptausschuss der Stadt Nordhausen beschließt: 
 
Der Auftrag für die Bauleistungen (Anteil Stadt Allgemeine Baukosten, Straßenbau, Beleuchtung, Änderung 
der Gumpebrücke) in Höhe von 1.113.559,89 € (brutto) für die Erschließung der Straßen „Zum Gumpetal, 
Schöne Aussicht“ in Nordhausen wird an die Firma GBN Granitbau Nordhausen GmbH, Betonstraße 1, 
99734 Nordhausen OT Sundhausen erteilt. 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 6 Ablehnung: 0 Enthaltung: 0 
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Beschluss: AV/1179/2022 
Vergabe von Bauleistungen: Erneuerung Straßenoberflächen im Zuge des Gemeinschaftsvorhabens 
„Grundhafter Ausbau der Riemannstraße in Nordhausen“ 
  
Der Hauptausschuss der Stadt Nordhausen beschließt: 
 
Die Erweiterung des Bauauftrages für die „Erneuerung Straßenoberflächen im Zuge des 
Gemeinschaftsvorhabens ‘Grundhafter Ausbau der Riemannstraße in Nordhausen‘" wird an die Firma GBN 
Granitbau Nordhausen GmbH, Betonstraße 1 in 99734 Nordhausen in Höhe von zusätzlich 185.000 € brutto 
erteilt. 
  
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 6 Ablehnung: 0 Enthaltung: 0 
 
Beschluss: AV/1161/2022 
Vergabe von Bauleistungen: "Komplexe Instandsetzung der Brücke NDH0 002 Gerhart-Hauptmann-Straße 
ü.d. Zorge" 
  
Der Hauptausschuss der Stadt Nordhausen beschließt: 
 
Die Ausführung der Bauleistung für die komplexe Instandsetzung der Brücke NDH0 002 im Zuge der 
Gerhart-Hauptmann-Straße in Nordhausen i.H.v. 1.112.119,96 € (brutto) wird an die Firma HTB GmbH, 
Schleifweg 21, 37359 Küllstedt vergeben. 
  
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 6 Ablehnung: 0 Enthaltung: 0 
 
Beschluss: AV/1171/2022 
Vergabe von Bauleistungen: „Stadtloop – Stadteingang Nordhausen Nord, Stadtrundgang, Neubau Rad- 
und Gehweg, Umbau Bushaltestelle“ (IBA-Projekt) 
  
Der Hauptausschuss der Stadt Nordhausen beschließt: 
 
Für die Bauleistung „Stadtloop – Stadteingang Nordhausen – Nord, Stadtrundgang, Neubau Rad- und 
Gehweg, Umbau der Bushaltestelle“ wird der Auftrag an die Firma STRABAG AG - Direktion 
Sachsen/Thüringen - Gruppe Nordhausen, Uthleber Weg 49, 99734 Nordhausen in Höhe von 1.260.346,20 
€ brutto erteilt. 
  
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 6 Ablehnung: 0 Enthaltung: 0 
 
Beschluss: AV/1174/2022 
Vergabe von Bauleistungen: Sanierung und Erweiterung Spiel- und Freizeitanlage Nordhausen-Ost - Los 
Spiel- und Freizeitanlage 
  
Der Hauptausschuss der Stadt Nordhausen beschließt: 
 
Für die Bauleistung „Sanierung und Erweiterung Spiel- und Freizeitanlage Nordhausen-Ost - Los Spiel- 
und Freizeitanlage“ wird der Auftrag an die Firma Alpina AG, Kaolinstraße 3, 06126 Halle in Höhe von 
238.275,13 € brutto erteilt. 
  
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 5 Ablehnung: 1 Enthaltung: 0 
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Beschluss: AV/1175/2022 
Vergabe von Bauleistungen: Bau einer generationenübergreifenden Spiel- und Freizeitanlage in 
Nordhausen-Nord (IBA-Projekt) 
  
Der Hauptausschuss der Stadt Nordhausen beschließt: 
 
Für die Bauleistung „Bau einer generationenübergreifenden Spiel- und Freizeitanlage in Nordhausen-Nord 
(IBA-Projekt)“ wird der Auftrag an die Firma Alpina AG, Kaolinstraße 3, 06126 Halle in Höhe von 
439.102,35 € brutto erteilt. 
  
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 5 Ablehnung: 1 Enthaltung: 0 
 
Beschluss: AV/1162/2022 
Vergabe von Planungsleistungen: "Grundhafter Ausbau der Ringstraße im Ortsteil Hesserode" 
  
Der Hauptausschuss der Stadt Nordhausen beschließt: 
Der Planungsauftrag wird für die Lph 1-3 Objektplanung Verkehrsanlagen inkl. besondere Leistungen 
(Baugrunduntersuchung; Vermessung) in Höhe von 21.378,49 € brutto für den grundhaften Ausbau der 
Ringstraße im Ortsteil Hesserode, an das Ingenieurbüro Meinecke GmbH, Bochumer Straße 22 in 
Nordhausen erteilt. 
  
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 4 Ablehnung: 0 Enthaltung: 2 
 
Beschluss: AV/1178/2022 
Vergabe von Planungsleistungen: Gesamtstädtische Standortalternativenprüfung zur Nutzung 
erneuerbarer Energien für die Stadt Nordhausen 
  
Der Hauptausschuss der Stadt Nordhausen beschließt: 
 
Für die Planungsleistung „Gesamtstädtische Standortalternativenprüfung zur Nutzung erneuerbarer 
Energien für die Stadt Nordhausen" wird der Auftrag an die Firma ThINK GmbH - Thüringer Institut für 
Nachhaltigkeit und Klimaschutz, Hainstraße 1a 07745 Jena in Höhe von 18.177,25 € brutto erteilt. 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 6 Ablehnung: 0 Enthaltung: 0 
 
Beschluss: AV/1163/2022 
Vergabe der Projektmaßnahme:  
Förderung des interkulturellen Zusammenlebens in der Stadt Nordhausen 
  
Der Hauptausschuss der Stadt Nordhausen beschließt: 
 
Das Projekt „Interkulturelles Zusammenleben in Nordhausen“ wird an den alleinigen Bewerber schrankenlos 
e.V. aus Nordhausen, Barfüßerstraße 32 vergeben.  
Das Budget beträgt jährlich max. 50.000 € und soll möglichst durch die Akquise von Fördermöglichkeiten 
ergänzt sowie durch ehrenamtliches Engagement unterstützt werden.  
  
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 4 Ablehnung: 1 Enthaltung: 1 
 
Beschluss: AV/1164/2022 
Beschaffung Software für das Ordnungsamt 
  
Der Hauptausschuss der Stadt Nordhausen beschließt: 
 



Seite | 18           24.03.2023 

 © Stadtverwaltung Nordhausen 
 

Der Oberbürgermeister wird beauftragt und ermächtigt, einen Vertrag zur Beschaffung und Wartung einer 
neuen Software für das Ordnungsamt in Höhe von 127.156,26 € mit der Firma Schelhorn OWiG Software 
GmbH, Schillerstraße 21, 78628 Rottweil zu schließen. 
  
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 5 Ablehnung: 0 Enthaltung: 1 
 
Beschluss: AV/1173/2022 
Vergabe von Planungsleistungen für die Fortschreibung des gemeinsamen Nahverkehrsplanes der Stadt 
Nordhausen und des Landkreises Nordhausen 
  
Der Hauptausschuss der Stadt Nordhausen beschließt: 
 
den Planungsauftrag für die Fortschreibung des gemeinsamen Nahverkehrsplanes der Stadt Nordhausen 
und des Landkreises Nordhausen 2024 – 2028 mit einer Bruttoauftragssumme von 69.972,00 € an die 
BPV Consult GmbH, Koblenz zu vergeben. 
  
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 6 Ablehnung: 0 Enthaltung: 0 
 
Alle zu den vorstehend genannten Beschlüssen enthaltenen Anlagen stehen im 
Stadtratsinformationssystem unter www.nordhausen.de/allris 
 
 

5. 
Beschlüsse der 27. Sitzung des Stadtrates der Stadt Nordhausen am 28. Dezember 2022 

 
Öffentlicher Teil: 
 
Beschluss: BV/1180/2022 
Aufhebung des Beschlusses ANT/1157/2022 „Antrag der CDU-Fraktion vom 15.11.2022 in der geänderten 
Fassung vom 30.11.2022: Keine Besetzung bzw. Ausschreibung offener Stellen“ 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
 
Der Beschluss ANT/1157/2022 des Stadtrates vom 30.11.2022 wird aufgehoben. 
  
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 7 Ablehnung: 18 Enthaltung: 1      -> abgelehnt 
 
Alle zu den vorstehend genannten Beschlüssen enthaltenen Anlagen stehen im 
Stadtratsinformationssystem unter www.nordhausen.de/allris. 
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